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Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) / Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) / Ordinanza sulla 

riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) 

 

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. / Un envoi en 

format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. / Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmet-

terci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie. 

 

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an / Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri 

all’indirizzo di posta elettronica:  

 polg@bafu.admin.ch 

 

1 Absender / Expéditeur / Mittente 

 

Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Basel-Stadt 

Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione BS 

Adresse / Adresse / Indirizzo Rathaus, Marktplatz 9, 4001 Basel 

Name / Nom / Nome Dr. Harald Hikel 

Datum / Date / Data 1.9.2023 

 

 

mailto:polg@bafu.admin.ch
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2 Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) / Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) / 

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)  

2.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 

 

Wir begrüssen grundsätzlich die vorgeschlagene Verschärfung der Verbotsbestimmungen im Anhang 2.10 und die Präzisierungen der Vorschriften im 

Anhang 2.15 der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV). 

Grundsätzliche Bemerkungen (Anhang 2.10) 

Meldepflicht Kältemittel 

Im Rahmen der letzten Anhörung zur Revision des Anhangs 2.10 hatten die Kantone eine verpflichtende Meldepflicht für Nasskühlturme bei Kälteanlagen 

verlangt, um allfällige epidemiologische Untersuchungen bei Legionellenerkrankungen durchführen zu können. Diese Forderung wurden in der aktuellen 

Vorlage aber nicht umgesetzt.  

Die Verankerung einer solchen Meldepflicht in der ChemRRV ist im Hinblick auf eine zukünftige Hinfälligkeit der allgemeinen Meldepflicht zwar nicht ideal 

aber wichtig und dringlich. Wir bitten die Bundesbehörde deshalb, eine entsprechende Lösung – auch ausserhalb der Chemikaliengesetzgebung – zeitnah 

zu erarbeiten. 

Auswirkungen auf Akteure 

Wir teilen die Einschätzung des BAFU nicht, dass sich aus den Änderungen keine nennenswerte Mehrbelastung der Kantone für die Wahrnehmung der 

Vollzugsaufgaben ergibt. Der Umfang der Regelungen und die Notwendigkeit der vertieften Beurteilung kältetechnischer Anforderungen machen den Voll-

zug aufwändiger. Eine fachgerechte Kontrolle von Anlagen und Geräten kann kaum ohne die Unterstützung einer Kältefachperson durchgeführt werden. 

Die Auswirkungen auf die Unternehmen beurteilen wir weitreichender, als in den Erläuterungen dargestellt: Obwohl die Übergangsfristen der geplanten 

Änderungen das Anhangs 2.10 in 1.5 Jahren ablaufen werden, projektieren viele Planer im Klimabereich und bei den Wärmepumpen immer noch vorwie-

gend mit Kältemitteln, die ein hohes Treibhauspotenzial aufweisen (R410A bzw. R407C). Deshalb entsteht der Eindruck, dass in Teilen der Branche die 

geltenden Vorschriften nicht bekannt sind und sie auf die Gesetzesänderungen nicht vorbereitet sind.  

 

Um zu verhindern, dass nach dem Inkrafttreten der Änderungen bzw. nach Ablauf der Übergangsfristen eine grosse Anzahl von Geräten und Anlagen nicht 

konform mit dem Anhang 2.10 in Verkehr gebracht werden, ist unseres Erachtens eine breit angelegte Informationskampagne unumgänglich. Diese sollte 

möglichst bald zwischen Bund, Kantonen und der Branche vorbereitet und möglichst viele Akteure damit erreicht werden. 

 

Vollzugs- und Planungshilfen 

Die neuen, verschärften Einschränkungen zu Kälteanlagen und Wärmepumpen mit in der Luft stabilen Stoffen haben weitgehende Folgen für Planungsun-

ternehmen in diesem Bereich. Bei zahlreichen Anlagen in Planung müssen bereits heute Vorschriften, die ab Anfang 2025 gelten werden, berücksichtigt 

werden. Daher ist eine Anpassung der Vollzugshilfe «Anlagen mit Kältemitteln: vom Konzept bis zum Inverkehrbringen» dringlich. Diese sollte spätestens 
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bis Ende 2023 revidiert und publiziert werden. 

Auch die Vollzugshilfe «Anlagen und Geräte mit Kältemitteln: Betrieb und Wartung» sollte aufgrund der neuen Vorschriften anpasst werden. In diesem 

Kontext sollte das Meldeprozedere zu Kälteanlagen und Wärmepumpen genauer beschrieben werden, um der im Vollzug festgestellten schlechten Wahr-

nehmung der Meldepflicht entgegenzuwirken.  

Abwärmenutzung AWN 

Bei der Aufzählung der Ausnahmen wird auf den Stand der Technik verwiesen. Aktueller Stand der Technik ist heute der Einsatz einer AWN. Als Hilfe für 

den Vollzug und die Branche ist klar und anhand von Beispielen aufzuzeigen, was jeweiliger aktueller Stand der Technik ist. 

 

Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden (ChemRRV)? 

Êtes-vous d’accord avec le projet (ORRChim) ? 

Siete d’accordo con l’avamprogetto (ORRPChim)? 

☐Zustimmung / Approuvé / Approvazione 

☒Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione 

☐Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione 

☐Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione 
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2.2 Bemerkungen zu den Anhängen / Remarques sur les annexes / Osservazioni sugli allegati 

 

 

Anhang 2.10 ChemRRV / Annexe 2.10 ORRChim / Allegato 2.10 ORRPChim 

Ziffer / Chiffre / Numero Zustimmung / Approbation / Ap-

provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Ziff. 2.1 Abs. 1 

Chiff. 2.1 al. 1 

N. 2.1 cpv. 1 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.1 Abs. 2 

Chiff. 2.1 al. 2 

N. 2.1 cpv. 2 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.1 Abs. 3 Bst. a 

Chiff. 2.1 al. 3 let. a 

N. 2.1 cpv. 3 lett. a 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. 2.1 Abs. 3 Bst. b 

Chiff. 2.1 al. 3 let. b 

N. 2.1 cpv. 3 lett. b 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.1 Abs. 3 Bst. c 

Chiff. 2.1 al. 3 let. c 

N. 2.1 cpv. 3 lett. c 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.1 Abs. 3 Bst. d 

Chiff. 2.1 al. 3 let. d 

N. 2.1 cpv. 3 lett. d 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☒Teilweise / partielle / parziale 

Analog zu den Anpassungen bei den 

anderen Anwendungen, sollte auch bei 

Wärmepumpen die Möglichkeit einer 

Reduktion des maximal zulässigen 

Treibhauspotenzials des Kältemittels ge-

prüft werden. 

Im Hinblick auf die zunehmende Verbrei-

tung und die lange Lebensdauer von Wär-

mepumpen, sollten diese mit Kältemitteln 

betrieben werden, die ein möglichst gerin-

ges Treibhauspotenzial aufweisen. Wir 

gehen davon aus, dass es schweizerische 

Hersteller und auch europäische Lieferan-

ten von Wärmepumpen gibt, die bereits 

vor oder ab 2025 mit Kältemitteln mit ei-

nem GWP von weniger als 2'100 betrie-

ben werden können. 

Ziff. 2.1 Abs. 3 Bst. e 

Chiff. 2.1 al. 3 let. e 

N. 2.1 cpv. 3 lett. e 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.1 Abs. 4 Bst. a ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Anhang 2.10 ChemRRV / Annexe 2.10 ORRChim / Allegato 2.10 ORRPChim 

Ziffer / Chiffre / Numero Zustimmung / Approbation / Ap-

provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Chiff. 2.1 al. 4 let. a 

N. 2.1 cpv. 4 lett. a 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Ziff. 2.1 Abs. 4 Bst. b 

Chiff. 2.1 al. 4 let. b 

N. 2.1 cpv. 4 lett. b 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.1 Abs. 4 Bst. c 

Chiff. 2.1 al. 4 let. c 

N. 2.1 cpv. 4 lett. c 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.1 Abs. 5  

Chiff. 2.1 al. 5 

N. 2.1 cpv. 5 

☒Ja / oui / sì ☒Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. 2.2 Abs. 1 

Chiff. 2.2 al. 1 

N. 2.2 cpv. 1 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.2 Abs. 2 

Chiff. 2.2 al. 2 

N. 2.2 cpv. 2 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

  

Ziff. 2.2 Abs. 3 

Chiff. 2.2 al. 3 

N. 2.2 cpv. 3 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.2 Abs. 4 

Chiff. 2.2 al. 4 

N. 2.2 cpv. 4 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.2 Abs. 5 

Chiff. 2.2 Abs. 5 

N. 2.2 cpv. 5 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.2 Abs. 6 

Chiff. 2.2 al. 6 

N. 2.2 cpv. 6 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.2 Abs. 7 

Chiff. 2.2 al. 7 

N. 2.2 cpv. 7 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.2 Abs. 8 ☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
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Anhang 2.10 ChemRRV / Annexe 2.10 ORRChim / Allegato 2.10 ORRPChim 

Ziffer / Chiffre / Numero Zustimmung / Approbation / Ap-

provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Chiff. 2.2 al. 8 

N. 2.2 cpv. 8 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Ziff. 2.2 Abs. 9 

Chiff. 2.2 al. 9 

N. 2.2 cpv. 9 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.2 Abs. 10 

Chiff. 2.2 al. 10 

N. 2.2 cpv. 10 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.2 Abs. 11 

Chiff. 2.2 al. 11 

N. 2.2 cpv. 11 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.3 Abs. 1 

Chiff. 2.3 al. 1 

N. 2.3 cpv. 1 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 2.5 

Chiff. 2.5 

N. 2.5 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 3.3.1 

Chiff. 3.3.1 

N. 3.3.1 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 3.3.2 Bst. c 

Chiff. 3.3.2 let. c 

N. 3.3.2 lett. c 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 3.4 Abs. 2 

Chiff. 3.4 al. 2 

N. 3.4 cpv. 2 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 3.4 Abs. 3 

Chiff. 3.4 al. 3 

N. 3.4 cpv. 3 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☒Teilweise / partielle / parziale 

Die Erfordernis eines Leckage-Erken-

nungssystems sollte von der Menge des 

Kältemittels (kg) abhängig gemacht und 

die Mengenschwelle auf 25 kg festge-

legt werden. 

Die vorliegende Grenze von 500 t CO2-

Äquivalenten betrifft, bei einem mittleren 

GWP von 3'000 der relevanten Kältemit-

tel, Anlagen mit rund 150 kg Inhalt.  

Gemäss der Vollzugshilfe des BAFU zu 

Anlagen mit Kältemitteln und dem Suva-

Merkblatt 66139 «Kälteanlagen und Wär-
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Anhang 2.10 ChemRRV / Annexe 2.10 ORRChim / Allegato 2.10 ORRPChim 

Ziffer / Chiffre / Numero Zustimmung / Approbation / Ap-

provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

mepumpen sicher betreiben» ist für Anla-

gen mit mehr als 25 kg unbrennbaren o-

der schwer entzündlichen Kältemitteln 

eine Gaswarnanlage erforderlich. Diese 

Mengenschwelle sollte in der ChemRRV 

übernommen werden. 

Ziff. 4 

Chiff. 4 

N. 4 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Ziff. 6 Bst. a 

Chiff. 6 let. a 

N. 6 lett. a 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

Die Empfehlungen zum Stand der Tech-

nik sind regelmässig nachzuführen und 

Anpassungen sind den kantonalen Voll-

zugsstellen sowie den betroffenen Wirt-

schaftsakteuren aktiv zu kommunizie-

ren. 

Die Mehrzahl der Ausnahmebestimmun-

gen unter Ziffer 2.2 richten sich nach dem 

Stand der Technik. Für einen einheitlichen 

und wirksamen Vollzug, aber auch für die 

Hersteller, Importeure und Planer sind 

diese Empfehlungen von zentraler Bedeu-

tung. Die präzise Nachführung und die 

Mitteilung an die betroffenen Vollzugsbe-

hörden und Stakeholder führt zu Rechtssi-

cherheit und stetiger Verbesserung im Kli-

maschutz. 

Ziff. 7 Abs. 5 

Chiff. 7 al. 5 

N. 7 cpv. 5 

☒Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☐Teilweise / partielle / parziale 

  

 

 

Anhang 2.15 ChemRRV / Annexe 2.15 ORRChim / Allegato 2.15 ORRPChim 

Ziffer / Chiffre / Numero Zustimmung / Approbation /  Ap-

provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Ziff. 5.2 Abs. 2 

Chiff. 5.2 al. 2 

N. 5.2 cpv. 2 

   

Ziff. 5.2 Abs. 2bis 

Chiff. 5.2 al. 2bis 

N. 5.2 cpv. 2bis 

☐Ja / oui / sì ☐Nein / non / no 

☒Teilweise / partielle / parziale 

Es ist zu präzisieren, dass die Ausnah-

me nur den Aspekt der Unentgeltlichkeit 

Die Formulierung ist unklar. Sie könnte 

fälschlicherweise so interpretiert werden, 

dass Händlerinnen mechanisch erheblich 
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Anhang 2.15 ChemRRV / Annexe 2.15 ORRChim / Allegato 2.15 ORRPChim 

Ziffer / Chiffre / Numero Zustimmung / Approbation /  Ap-

provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

betrifft, die Pflicht zur Rücknahme je-

doch weiterhin bestehen bleibt. 

beschädigte Fahrzeug- und Industriebat-

terien nicht zurücknehmen müssen. 

Ziff. 6.1 Abs. 3 Bst. a 

Chiff. 6.1 al. 3 let. a 

N. 6.1 cpv. 3 lett. a 

   

Ziff. 6.1 Abs. 3 Bst. b 

Chiff. 6.1 al. 3 let. b 

N. 6.1 cpv. 3 lett. b 

   

Ziff. 6.1 Abs. 3 Bst. c 

Chiff. 6.1 al. 3 let. c 

N. 6.1 cpv. 3 lett. c 

   

Ziff. 6.3 Abs. 1 

Chiff. 6.3 al. 1 

N. 6.3 cpv. 1 

   

Ziff. 6.3 Abs. 2 

Chiff. 6.3 al. 2 

N. 6.3 cpv. 2 

   

Ziff. 6.6bis Abs. 1 

Chiff. 6.6bis al. 1 

N. 6.6bis cpv. 1 

   

Ziff. 6.6bis Abs. 2 

Chiff. 6.6bis al. 2 

N. 6.6bis cpv. 2 

   

Ziff. 6.6bis Abs. 2 Bst. a 

Chiff. 6.6bis al. 2 let. a 

N. 6.6bis cpv. 2 lett. a 

   

Ziff. 6.6bis Abs. 2 Bst. b 

Chiff. 6.6bis al. 2 let. b 

N. 6.6bis cpv. 2 lett. b 

   

Ziff. 6.6bis Abs. 3 

Chiff. 6.6bis al. 3 

N. 6.6bis cpv. 3 

   

Ziff. 6.6bis Abs. 4    
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Anhang 2.15 ChemRRV / Annexe 2.15 ORRChim / Allegato 2.15 ORRPChim 

Ziffer / Chiffre / Numero Zustimmung / Approbation /  Ap-

provazione 

Antrag / Proposition / Richiesta Begründung / Justification / Motivazione 

Chiff. 6.6bis al. 4 

N. 6.6bis cpv. 4 
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